


Prozesse und Software ebnen
denWeg zur Reach-Compliance

Stefan nieSer

Die europäische Chemikalien-Verordnung Reach feierte in diesem Jahr
bereits den fünften Geburtstag. Mit jedem Jahr sind die Anforderungen
gewachsen und weitere Gesetze und Regelwerke, die sich auf die Reach-
Verordnung beziehen, nehmen gleichermaßen ständig zu. Da ist es gut
zu wissen, dass es Unterstützung bei der Einhaltung gibt.





Sollten Sie beim Ausfüllen der Liste eine Nennung im roten Bereich
haben oder mehr als zwei im gelben Bereich, so sollten Sie umgehend
aktiv werden. Sie laufen sonst Gefahr, im Falle einer behördlichen Über-
prüfung im Bereich des fahrlässigen Handelns eingestuft zu werden.
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Haben Sie bereits eine Reach-Risikoanalyse
durchgeführt?

Haben Sie in den letzten 12 Monaten Ihre Lieferanten
bezüglich deren Befähigung zur Darstellung der Reach-
Compliance angefragt?

Haben Sie in den letzten 12 Monaten Ihre Lieferanten
bezüglich der Einhaltung der Reach-Vorgaben für
einzelne Artikel angefragt?

Haben interne Schulungen (Entwicklung, Einkauf, etc.)
zur Reach-Sensibilisierung stattgefunden?
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Haben Sie in Ihrem Haus einen Reach-Koordinator
benannt?

Sind in Ihren Einkaufsbedingungen die Verpflichtungen
zur SVHC- und SDB-Kommunikation beschrieben?

Sind in Ihrem Produktabnahmeprozess zum Lieferanten
Abfragen zur Reach-(Material)-Compliance hinterlegt?

Ist in Ihrem Einkaufsprozess geregelt, wann und wie
Gefahrstoffe eingekauft werden dürfen?

Haben Sie ein Berichtswesen sowie ein Kennzahlen-
system zur Reach-Umsetzungsverfolgung eingeführt?

Gibt es in Ihrem Haus eine Einstufung der
Lieferanten zu deren Befähigung zur Darstellung
der Material-Compliance?
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Checkliste: Umsetzung Reach
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